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Im Namen des Volkes

Gerichtsbescheid

In dem Rechtsstreit

KKH-Allianz gesetz!. vertr. d. d. Vorstand Herrn Ingo Kailuweit und HermRudolf Hauke,
Karl-Wiechert-Allee 61, 30625 Hannover,

Klägerin,

gegen

als Nachlasspfleger für den verstorbenben Dr. med.

Beklagter,

hat die 12. Kammer des Sozialgerichts Marburg ohne mündliche Verhandlung am
23. April 2010 durch Richter am Sozialgericht Dr. Pawlita für Recht
erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 6.101,57 € nebst Zin­
sen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz der Euro­
päischen Zentral bank seit 28.02.2006 zu zahlen.

2. Der Beklagte hat die notwendigen Verfahrenskosten zu tragen.

3. Der Streitwert wird auf 6.101,57 € festgesetzt.

4. Der Antrag des Beklagten vom 26;03.2010 auf Aussetzung des
Verfahrens wird abgelehnt.
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Tatbestand

Die Beteiligten streiten um einen Regress wegen Verordnung von Arzneimitteln im Zeit­

raum 01. Oktober 2002 bis 14. April 2003 nach Beendigung der vertragsärztlichen Zulas­

sung in Höhe von 6.101,57 €.

Die Klägerin ist eine gesetzliche Krankenkasse.' Der Beklagte ist der Nachlasspfleger des

am 17.01.2008 verstorbenen Arztes Dr. med.

Herr Dr. med. war als Facharzt für innere Medizin mit Praxissitz in __

.zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen und hausärztlich tätig. Der Zulas­

sungsausschuss für Ärzte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen stellte mit Be­

schluss vom 30.04.2002 fest, dass die Zulassung des Dr. med. _ zur vertragsärztli­

chen Versorgung zum 30.09.2002 endet. Den hiergegen eingelegten Widerspruch wies

der Berufungsausschuss für Ärzte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen mit Be­

schluss vom 23.10.2002, ausgefertigt am 16.12.2002 und dem Kläger am 17.12.2002

zugestellt, zurück. Die dagegen .bei dem SG Frankfurt am Main zunächst als Anfech­

tungs- und Verpflichtungsklage erhobene, dann nach der Rückgabe seiner Approbation

durch Dr. med. _ in eine Fortsetzungsfeststellungsklage geänderte Klage wies das

SG mit Urteil vom 15.06.2005, Az.: S 5/29 KA 89/03 ab. Die hiergegen eingelegte Beru­

fung wies das LSG Hessen, Urt. vom 15.03.2006, Az.: L 4 KA 32/05 zurück. Auf Nichtzu­

lassungsbeschwerde des Dr. med. _ wies das BSG mit Beschluss vom 29.11.2006,

Az.: B 6 KA 34/06 B den Rechtsstreit wegen einer Besetzungsrüge zurück an das LSG

Hessen. Vor einer Entscheidung des LSG Hessen verstarb Dr. med. _ am

17.01.2008. Das Verfahren vor dem LSG Hessen wurde bisher nicht fortgeführt. Ein von

Dr. med. _ bei dem Sozialgericht Frankfurt am Main eingeleitetes Verfahren auf Ge­

währung einstweiligen Rechtsschutzes (Az.: S 29 KA 51/03 ER) blieb oh'ne Erfolg (Be­

schluss vom 18.03.2003). Die dagegen eingelegte Beschwerde wurde durch Beschluss

des Hessischen Landessozialgerichts vom 15.12.2004 (Az.: L 7 KA 412/03 ER) zurück­

gewiesen.

Die Klägerin hat am 28.02.2006 über das Sozialgericht Kassel die Klage erhoben. Das

Sozialgericht Kassel hat mit Beschluss vom 14.03.2006 die Klage an das Sozialgericht

Marburg verwiesen.
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Die Klägerin ist der Auffassung, die Zulassung des Dr._ zur vertragsärztlichen Ver­

sorgung habe am 30.09.2002 geendet. Mit der Beendigung der Zulassung zur vertrags­

ärztlichen Versorgung gehe gleichsam das Verbot einher, weiterhin vertragsärztliche

Leistungen zu Lasten der Krankenkasse zu verordnen. Die vertragsärztlichen Verord­

nungen ("Rezepte") seien an Bedingungen geknüpft, die ohne eine besondere Rechtsbe­

ziehung zur Kassenärztlichen Vereinigung - z. B. Zulassung - nicht erfüllt werden könn­

ten. Der Arzt habe daher nach dem Ende seiner Beteiligung an der vertragsärztlichen

Versorgung die fortbestehende Pflicht, den Kassenarztstempel und die Arztnummer so­

wie die ihm überlassenen Vordrucke nur zu dem Zweck zu benutzen, für den sie ihm zu­

geteilt seien und dürfe sich nicht unter Einsatz dieser Mittel als Vertragsarzt gerieren

(BSG vom 07.12.1988 - 6 RKA 35/87). Genau dieses habe aber Herr Dr .• wider­

rechtlich getan. Er habe nach Beendigung seiner Zulassung mit der Erstellung von ver­

tragsärztlichen Verordnungen den Anschein erweckt, noch Vertragsarzt zu sein. Er habe

Arzneimittelverordnungen (Rezeptbruttobeträge abzüglich von den Versicherten geleiste­

ten Selbstbeteiligung) in Höhe von 3.239,08 € und Verordnungen für Fahrkosten, häusli­

che Krankenpflege, Heil- und Hilfsmittel in Höhe von 2.862,49 € getätigt. Ihr Ersatzan­

spruch ergebe sich aus seiner Verletzung der durch die Zulassung gem. § 95 Abs. 3 SGB

V begründeten öffentlich-rechtlichen Pflichten. Sie habe Herrn Dr.• wiederholt zur

Rückzahlung des Betrages aufgefordert, hilfsweise bis zum Abschluss des Verfahrens in

der Hauptsache rechtswirksam auf die etwaige Einrede der Verjährung bezüglich der

streitgegenstän'dlichen Forderung zu verzichten. Bei der Abrechnung handele es sich um

ein absolutes Massengeschäft, das in diesem Fall hinaus direkt mit Dienstleistungen der

Dienstleistungserbringer abgewickelt worden sei. Eine Prüfung auf Bestehen der Ver­

tragsarztzulassung erfolge hierbei nicht und wäre auch nicht zu bewältigen. Das Bundes­

sozialgericht habe aus diesem Grund für die Leistungserbringer im Gesundheitswesen

eine peinlich genaue Beachtung der Abrechnungsvorschriften postuliert. Ihr sei auch ein

Schaden entstanden. Es gehe nicht um die Beendigung der Zulassung des Dr. _

sondern um ein sich aus dessen Fehlverhalten ergebenden Rückzahlungsanspruch.

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an sie 6.101,57 € nebst Zinsen in Höhe von

5 %-Punkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit

Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagt~ beantragt,
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die Klage abzuweisen,

hilfsweise den Rechtsstreit auszusetzen und dem Europäischen Gerichts­

hof gem. Artikel 234 Abs. 1 EGV zu befragen, ob im Hinblick auf Artikel 10

EGV unter Zielvorgabe aus Artikel 249 Abs. 3 EGV, das in der Richtlinie

2000/78 EG europaweit verpflichtende Diskriminierungsrecht wegen Alters

verletzt ist.

Er ist der Auffassung, die Altersregelung sei europarechtswidrig. Dies habe der EuGH

jetzt mit seinem Urteil vom 12.01.2010 bestätigt. Herr Dr. _ sei wegen seines Alters

diskriminiert worden. Herr Dr .• sei diskriminiert worden, da er an der kassenärztli­

chen Versorgung nicht mehr habe teilnehmen dürfen und seine Leistungen nicht mehr

vergütet erhalten habe. Das sich die Klägerin auch noch Schadensersatzansprüche an­

gesichts ihrer grob europarechtswidrigen Haltung berühme, sei ein Skandal.

Die Kammer hat das zunächst unter dem Az.: S 12 KA 636/06 geführte Verfahren im

Hinblick auf das weitere Verfahren vor dem LSG Hessen auf Antrag der Beteiligten mit

Beschluss vom 07.02.2007 zum Ruhen gebracht. Nach dem Tod des Dr. _ hat die

Kammer das Verfahren am 27.03.2009 wieder aufgerufen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den übrigen Inhalt der Gerichts- und beigezo­

genen Verwaltungsakte Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Kammer konnte ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid entscheiden,

weil die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art auf­

weist und der Sachverhalt geklärt ist (§ 105 Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz - SGG).

Die Kammer hat die Beteiligten hierzu mit Verfügung vom 12.03.2010 angehört.

Die zulässige Klage ist auch begründet. Der Beklagte ist verpflichtet, an die Klägerin

3.520,31 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinss.atz der Europäi­
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sehen Zentralbank seit 03.04.2006 zu zahlen.

Rechtsgrundlage ist die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten aus den Nachwirkungen

der Pflichten als Vertragsarzt.

Dr. _ hat nach dem Ende seiner Zulassung als Vertragsarzt Arzneimittel für Versi­

cherte der Klägerin verordnet. Er hat dadurch Pflichten aus dem Vertragsarztverhältnis

verletzt, die er zum Schutz der Klägerin zu beachten hatte.

Aus Vertragsverletzungen bei der Verordnungstätigkeit des Arztes erwachsen der Kran­

kenkasse unmittelbare Ansprüche gegen den Arzt. Das durch die Beteiligung an der Ver­

sorgung der Versicherten begründete Rechtsverhältnis ist insoweit vergleichbar einem

Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter. Zur vertragsärztlichen Versorgung der

Versicherten gehört die Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil und Hilfsmitteln (§§ 27

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V). Der Vertragsarzt wird ermächtigt, diese Mittel zu Lasten der

Kasse zu verordnen (§ 73 Abs. 2 Nr. 7 SGB V). Die Kosten der Verordnung trägt nicht die

Kassenärztliche Vereinigung, sondern nach näherer Maßgabe der Verträge mit den lie­

feranten unmittelbar die Kasse. Dieser Gestaltung der Rechtsbeziehungen kann auch

entnommen werden, dass der Kasse unmittelbare Ansprüche gegen den Arzt zustehen,

wenn seine Verordnungen nicht den Vertragspflichten entsprechen. Für den Fall unwirt­

schaftlicher Verordnungen ist der Schadensersatzanspruch der Vertrags kasse gegen den

Vertragsarzt im Bundesmantelvertrag-Ärzte für die Ersatzkassen (EKV-Ä) ausdrücklich

geregelt (§ 43 EKV-Ä). Dies gilt auch für die Feststellung sonstigen Schadens (§ 44 EKV­

Ä). Bei anderen Schadensersatzansprüchen der Kassen ist die Kassenärztliche Vereini­

gung an der Regulierung insoweit beteiligt, als sie zu einer Schlichtungsverhandlung zu

laden ist (§ 45 EKV-Ä). Selbst Schadensersatzansprüche wegen unerlaubter Handlung

werden aber hier in den Wirkungskreis des EKV-Ä einbezogen. Um so mehr entfaltet der

EKV-Ä Schutzwirkungen zugunsten der Kasse bei Vertragsverletzungen. Das Zu las­

sungsverhältnis hat über das Zulassungsende hinaus Nachwirkungen; der Vertragsarz1:

kann auch nach dem Auslaufen der Zulassung vertragsärztliche Pflichten mit Schutzwir­

kungen zugunsten der Klägerin verletzt haben. Nach dem Ende der Zulassung darf der

Vertragsarzt Verordnungen nicht mehr ausstellen. Das Verbot der Ausstellung ergibt sich

aus dem - beendeten - Zulassungsverhältnis. Die Nachwirkung des Beteiligungsverhält­

nisses beruht darauf, dass dem Vertragsarzt gerade aufgrund des Beteiligungsverhält­

nisses die Mittel für Verordnungen von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln zu Lasten der Kas­

sen zur Verfügung stehen und die Pflicht zur vertragsgemäßen Verwendung dieser Mittel

nach ihrem Inhalt über das Vertragsende fortbestehen. Der Arzt hat auch nach dem Ende
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seiner Beteiligung als Vertragsarzt die fortbestehende Pflicht, den Kassenarztstempel

und die Arztnummer sowie die ihm von der Kasse überlassenen Vordrucke nur zu dem

Zweck zu benutzen, für den sie ihm zugeteilt sind und darf sich nicht unter Einsatz dieser

Mittel als Vertragsarzt gerieren. Ein Vertragsarzt, der bei Verordnungen seinen Kassen­

arztstempel und die Kassenarztnummer verwendet, hat damit seine Pflichten aus dem

Zulassungsverhältnis verletzt. Darüber hinaus kann. schon die bloße Verwendung der

Vordrucke eine Vertragsverletzung darstellen. Der Schaden, dessen Ersatz die Klägerin

begehrt, ist durch die Verletzung des Zulassungsverhältnisses entstanden (vgl. BSG, Urt.

v. 07.12.1988 - 6 RKa 35/87 - SozR 5550 § 18 Nr. 1.= BSGE 64,209 = NJW 1989, 2351

= USK 88205, juris Rdnr. 18-22; BSG, Urt. v. 21.06.1995 - 6 RKa 60/94 - SozR 3-2500 §

95 Nr. 5 = BSGE 76, 153 = NJW 1996,3102 = USK 9587, juris Rdnr. 13 ff.; s. a. zu Ver­

gütungsleistungen SozR 2200 § 368f Nr. 1 = NJW 1975, 607 = Breith 1975, 537 = USK

74160; BSG, Urt. v. 22.03.1984 - 6 RKa 28/82 - USK 8447).

Ausgehend von diesen Grundsätzen, von denen abzuweichen die Kammer keine Veran­

lassung sieht, besteht ein Regressanspruch der Klägerin dann, wenn die Zulassung des

Klägers zum 30.09.2002 geendet hat. Dr .• hat die Verordnungen dann ohne Berech­

tigung zum Nachteil der Klägerin ausgestellt. Eine Schadens minderung unter dem Ge­

sichtspunkt, ein anderer Arzt hätte die Verordnung ebf. ausgestellt, kommt nach der ge­

nannten Rechtsprechung nicht in Betracht. Schuldhaftes Verhalten liegt insoweit vor, als

der Zulassungsausschuss das Zulassungsende bereits rechtzeitig festgestellt hatte. So­

weit seitens des Beklagten auf die Rechtswidrigkeit der Regelungen abgestellt wird, ent­

fällt Verschulden nicht. Der Schaden ist auch durch die Vorlage von Kopien der Verord­

nungen hinreichend substantiiert dargelegt und nachgewiesen worden.

Nach dem seinerzeit geltenden Recht des § 95 Abs. 7 SGB V trat das Zulassungsende

für Dr .• wegen Erreichen der Altersgrenze zum 30.09.2002 ein. Dies haben, was den

Beteiligten bekannt ist, das Bundessozialgericht und das Bundesverfassungsgericht wie­

derholt festgestellt. Soweit der Beklagte nunmehr auf die Entscheidung' des Europäi­

schen Gerichtshofs' (EuGH) verweist, folgt hieraus nicht die Rechtswidrigkeit der Alters­

grenze.

Der EuGH hat ausdrücklich die Altersgrenze unter gewissen Voraussetzungen gebilligt.

Er hat ausgeführt, unter Berücksichtigung des Wertungsspielraums, über den die Mit­

gliedstaaten verfügen, sei anzuerkennen, dass ein Mitgliedstaat es in einer Situation, in

der die Zahl der Vertragszahnärzte überhöht ist oder die latente Gefahr besteht, dass

eine solche Situation eintritt, für erforderlich halten kann, eine Altersgrenze wie die im
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Ausgangsverfahren in Rede stehende 'vorzuschreiben, um jüngeren Zahnärzten den Zu­

gang zur Beschäftigung zu erleichtern. Ob eine solche Situation gegeben sei, habe das

vorlegende, d. h. das innerstaatliche Gericht zu prüfen. Wenn eine Maßnahme wie die im

Ausgangsverfahren in Rede stehende die Verteilung der Berufschancen zwischen den

Generationen innerhalb der Berufsgruppe der Vertragszahnärzte zum Ziel habe, könne

die sich daraus ergebende Ungleichbehandlung wegen des Alters als durch dieses Ziel

objektiv und vernünftigerweise gerechtfertigt und die Mittel zur Verwirklichung dieses

Ziels als angemessen und erforderlich angesehen werden, sofern eine Situation gegeben

sei, in der die Zahl der Vertragszahnärzte überhöht sei oder die latente Gefahr bestehe,

dass eine solche Situation eintrete (vgl. EuGH, Urt. v. 12.01.2010 - C-341/08 - juris Rdnr.

73 bis 77). Im Ergebnis hält der Gerichtshof fest, Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie 2000/78/EG

des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf ist dahin auszulegen,

dass er einer nationalen Maßnahme wie der im Ausgangsverfahren fraglichen, mit der für

die Ausübung des Berufs eines Vertragszahnarztes eine Höchstaltersgrenze, im vorlie­

genden Fall 68 Jahre, festgelegt wird, entgegensteht, wenn diese Maßnahme nur das

Ziel hat, die Gesundheit der Patienten vor dem Nachlassen der Leistungsfähigkeit von

Vertragszahnärzten, die dieses Alter überschritten haben, zu schützen, da diese Alters­

grenze nicht für Zahnärzte außerhalb des Vertragszahnarztsystems gilt. Art. 6 Abs. 1 der

Richtlinie 2000/78 ist dahin auszulegen, dass er einer solchen Maßnahme nicht entge­

gensteht, wenn diese die Verteilung der Berufschancen zwischen den Generationen in­

nerhalb der Berufsgruppe der Vertragszahnärzte zum Ziel hat und wenn sie unter Be­

rücksichtigung der SitLIation auf dem betreffenden Arbeitsmarkt zur Erreichung dieses

Ziels angemessen und erforderlich ist. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, festzustel­

len, welches Ziel mit der Maßnahme zur Festlegung dieser Altersgrenze verfolgt wird,

indem es qen Grund für ihre Aufrechterhaltung ermittelt (vgl. EuGH, aaO., Rdnr. 82).

Ausgehend hiervon hat die Kammer weiterhin keine Bedenken gegen die Altersregelung.

Das Bundesverfassungsgericht hält diese Altersgrenze als eine subjektive Zulassungs­

beschränkung für verfassungsgemäß. Unter Bezugnahme seiner Rechtsprechung zu

anderen Altersgrenzen stellt es vor allem darauf ab, dass die angegriffenen Regelungen

auch dazu dienten, den Gefährdungen, die von älteren, nicht mehr voll leistungsfähigen

Berufstätigen ausgingen, einzudämmen (vgl. BVerfG v. 31.03.1998 - 1 BvR 2167/93, 1

BvR 2198/93 - juris Rn. 30 f. - SozR 3-2500 § 95 Nr. 17 = NJW 1998, 1776). Das Bun­

dessozialgericht sieht demgegenüber unter Hinweis auf die Möglichkeiten, über das 68.

Lebensjahr hinaus als Vertragsarzt tätig zu sein (als Privatarzt und nach dem Übergangs-
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recht), keinen Willen des Gesetzgebers, jede patienten bezogene Berufsausübung durch

ältere Ärzte als so potenziell gefährdend anzusehen, dass sie ausnahmslos zu unterblei­

ben hätten (vgl. BSG v. 30.06.2004 - B 6 KA 11/04 R - juris Rn. 24 - BSGE 93, 79 = SozR

4-5525 § 32 Nr. 1). Es stützt sich deshalb bei Bejahung der Verfassungsmäßigkeit vor

allem auf die Erwägung des Gesetzgebers, wonach die zur Sicherung der Finanzierbar­

keit der gesetzlichen Krankenversicherung für zwingend erforderlich gehaltene Be­

schränkung der Zahl der zugelassenen Vertragsärzte nicht einseitig zu Lasten der jun­

gen, an einer Zulassung interessierten Ärztegeneration zu verwirklichen sei (vgl. BSG v.

25.11.1998 - B 6 KA 4/98 R - BSGE 83, 135 = SozR 3-2500 § 95 Nr. 18, juris Rdnr. 29;

BSG v. 12.09.2001 - B 6 KA 45/00 R - SozR 3-2500 § 95 Nr. 32, juris Rdnr. 13). Dies

gelte auch für die Psychotherapeuten (vgl. BSG v. 08.11.2000 - B 6 KA 55/00 R - BSGE

87, 184, = SozR 3-2500 § 95 Nr. 26, juris Rdnr. 36 f.).

Die Kammer hält die vom Bundessozialgericht angeführten Gründe weiterhin für tragend.

Dies sind auch die Gründe, die sich aus den Gesetzesmaterialien ergeben. Soweit das

Bundesverfassungsgericht auf andere Gründe abgestellt hat, die der EuGH grundsätzlich

gebilligt hat (vgl. EuGH, aaO., Rdnr. 52), sind dies nicht die tragenden Gründe für,die..
Gesetzgebung. Maßgeblich war gerade, die Verteilung der Berufschancen zwischen den

Generationen innerhalb der Berufsgruppe der Vertragsärzte zu gewährleisten. Dies wird

auch deutlich anhand der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Rechtfertigung

der Bedarfsplanung. Das Bundessozialgericht hat betont, auch soweit bei einzelnen

Facharztgruppen künftig die Situation eintreten sollte, dass nach den Vorgaben der Be­

darfsplanung für alle Planungsbereiche im Land oder gar im gesamten Bundesgebiet

Zulassungsbeschränkungen bestünden, dadurch nicht sämtliche Chancen für eine Zulas­

sung im Sinne eines absoluten Zugangshindernisses völlig versperrt wären, weil eine

Zulassung aus den Gründen eines Sonderbedarfs (§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 iV.m.§ 24

BedarfspIRL-Ä), wegen belegärztlicher Tätigkeit (§ 103 Abs. 7) oder im Rahmen des sog.

"Job-Sharing" (§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m.§ 23a bis 23h BedarfspIRL-Ä), aber

eben auch im Rahmen einer Praxisnachfolge (§ 103 Abs. 4 und 6) möglich sei. Wer eine

Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung anstrebe, werde durch jene Beschrän­

kungen nicht dauerhaft an der Berufsausübung in diesem Tätigkeitsfeld gehindert, son­

dern müsse ggf. lediglich gewisse Einschränkungen hinsichtlich des Ortes, des Zeit­

punkts und/oder der Modalitäten einer Aufnahme der vertragsärztlichen Tätigkeit - etwa

Übernahme einer bestehenden Praxis statt Neugründung - hinnehmen (vgl. BSG, Urt. v.

23.02.2005 - B 6 KA 81/03 R - MedR 2005, 666 = GesR 2005, 450, juris Rdnr. 24 ff.). So

sind z. B. allein im Jahr 2007 6.270 Ärzte neu zugelassen worden. Dies war nur möglich,

weil zur gleichen Zeit 5.590 Ärzte ausgeschieden sind (vgl. Grunddaten zur vertragsärzt-
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lichen Versorgung in Deutschland, 2008, hrsg. von der Kassenärztlichen Bundesvereini­

gung, www.kbv.de. Schaubild 1.12, S. 20). Von 1994 bis 2007 sind 51.700 Vertragsärzte

ausgeschieden und ermöglichten einer noch größeren Zahl auch den Zugang der jünge­

ren Ärzteschaft zur Tätigkeit als Vertragsarzt (vgl. Grunddaten, aaO., 1.13, S. 21).

Die Kammer stimmt insoweit mit der Auffassung des LSG Niedersachsen-Bremen, Urt. v.

27.01.2010 - L 3 KA 29/09 - juris = www.sozialgerichtsbarkeit.de überein, das unter

Hinweis auf die Entscheidung des EuGH die vorliegend umstrittene Altersgrenze ebf.

nicht im Widerspruch zum Verbot der Diskriminierung wegen Alters sieht,. da der vom

BVerfG im Vordergrund gesehene Schutz der Versicherten vor nicht mehr uneinge­

schränkt leistungsfähigen älteren Ärzten in diesem Zusammenhang zwar nicht anzuer­

kennen sei, es jedoch grundsätzlich ein angemessenes und erforderliches Ziel der Al­

tersgrenze sei, jüngeren Zahnärzten bzw. Ärzten trotz einer überhöhten Zahl von Ver­

trags(zahn)ärzten den Zugang zur Beschäftigung zu ermöglichen. Dass dies auch 2007

ein Zweck der in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Altersgrenze gewesen

sei, habe das BSG bereits in seiner Entscheidung vom 6. Februar 2008 (SozR 4-:2500 §
95 Nr. 14) ausgeführt. Dabei habe es auch dargelegt, dass in weiten ,Bereichen der Bun­

desrepublik nach wie vor für die meisten ärztlichen Fachgebiete Überversorgung beste­

he. Ebenso wie der EuGH sei das BSG deshalb zum Ergebnis gekommen, dass eine in

der Altersgrenze für Vertragsärzte liegende "Benachteiligung wegen Alters" durch sachli­

che Gründe gerechtfertigt sei.

Von daher kam für die Kammer auch keine Vorlage an den EuGH in Betracht.

Der Zinsausspruch folgt aus § 291 BGB.

Nach allem war der Klage insgesamt stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 197a SGG i. V. m. § 154 Abs. 1 VwGO. Der unter­

liegende Teil trägt die Kosten des Verfahrens.

In Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit ist, soweit nichts anderes be­

stimmt ist, der Streitwert nach den sich aus dem Antrag des Klägers für ihn ergebenden

Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen. Bietet der Sach- und Streitwert für

die Bestimmung des Streitwerts keine genügenden Anhaltspunkte, so ist ein Streitwert
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von 5.000,00 Euro anzunehmen (§ 52 Abs. 1 und 2 GKG). Der Wert folgt aus der Klage­

forderung. Dies ergab den festgesetzten Wert. Diese Entscheidung ergeht in Form eines

Beschlusses.

Der Antrag des Beklagten auf Aussetzung des Verfahrens mit Schriftsatz seines Pro­

zessbevollmächtigten vom 25.03.2010, bei Gericht am 26.03.2010 eingegangen, war

abzulehnen.

Eine Aussetzung kann nach § 114 Abs. 2 Satz 1 SGG angeordnet werden, wenn die Ent­

scheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen eines

Rechtsverhältnisses abhängt. Die Rechtsfolge der Beendigung der Zulassung trat nach

der hier noch strittigen Altersregelung von Gesetzes wegen ein. Einer behördlichen oder

gerichtlichen Entscheidung kommt daher nur deklaratorische Bedeutung zu. Auch wenn

aber einer solchen Entscheidung die Bedeutung einer Entscheidung über das Bestehen

oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses, hier des Zulassungsstatus des Dr._

zuzubilligen ist, so hält die Kammer aber eine Sachdienlichkeit der Aussetzung nicht für

gegen. Nach den Entscheidungen der Bundesgerichte und insbesondere des EuGH vom

12.01.2010 ist die Rechtslage hinreichend geklärt. Zu berücksichtigen war ferner, dass

eine Aussetzung gegenüber der Klägerin zunächst eine weitere Verzögerung hinsichtlich

der Durchsetzung ihrer nach Auffassung der Kammer berechtigten Forderung bedeutet

hätte. Im Ergebnis ist eine Aussetzung daher nicht sachdienlich und war der Antrag auf

Aussetzung abzulehnen. Diese Entscheidung ergeht in Form eines Beschlusses.
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